
Amt für Sicherheit und Ordnung

DIE PRODUKTGRUPPE 

„32.2 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ“



Rhein-Kreis Neuss

 7 Städte

 1 Gemeinde

 451.730 Einwohner

 Fläche 576,27 km²

 784 Einwohner/km²

 Ausdehnung:
36 km N/S, 32 km 
W/O

 166 km Schienennetz

 4 BAB mit 98,7 km

 49,3 km Rheinufer

 3 Einflugschneisen

 200 km Pipelines

 3 Häfen

 1 Chemiepark

 4 Regelkrankenhäuser

Meerbusch

Neuss

Korschenbroich

Jüchen

Kaarst

Dormagen

Gde. 
Rommerskirchen

Grevenbroich



Amt für Sicherheit und 

Ordnung
32

Amt für Sicherheit 
und Ordnung

Leiter: Marcus Mertens

32.1 Allgemeine
Ordnungsbehörde

Leiterin: 
Maike Hauswald-Textoris

Einbürgerungen, 
Fischerei, Wahlen, Jagd,
Gewerbe, Schornstein-
feger, Schwarzarbeit,

Sprengstoff, Krankenanst.

32.2
Bevölkerungsschutz 
Leiterin: Birgit Niesen

Feuerschutz
Katastrophenschutz. 

Rettungsdienst
Kreisleitstelle

32.3
Ausländerbehörde

Leiter: Thomas Stevens

Allgem. Ausländerrecht
Asylrecht



 Stellenübersicht (nach Geschäftsverteilungsplan)

86 Mitarbeiter*innen

 Haushaltsvolumen 2021

Kosten 31,6 Mio. €

Erträge 24,3 Mio. €

Marcus Mertens

Amtsleiter

Amt für Sicherheit und Ordnung
Der Leiter



 Feuerschutz

 Katastrophenschutz

 Rettungsdienst

 Kreisleitstelle

Birgit Niesen

Produktgruppenleiterin

Produktgruppe 32.2
Die Chefin
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1. Feuerschutz

 Organisation und Durchführung der überörtlichen Ausbildung in 

den Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Kommunen

 Aufsicht über die freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen 

Städte und Gemeinde



Feuerschutz
Kreisbrandmeister

Der Kreisbrandmeister berät den 

Landrat bei der Aufsicht über die 

kreisangehörigen Feuerwehren 

(§ 12 Abs. 1 Satz 1 BHKG).

Er kann bei Freiwilligen Feuerwehren 

jederzeit die Einsatzleitung 

übernehmen
(§ 12 Abs. 1 Satz 2 BHKG).

Der Kreisbrandmeister koordiniert 

die überörtliche Aus- und 

Fortbildung der Freiwilligen 

Feuerwehren 
(§ 32 BHKG).

Norbert Lange
Kreisbrandmeister



Feuerschutz
Feuerschutz in Zahlen (2019)

 Feuerwehrangehörige kreisweit 1.937

 Teilnehmer überörtliche Ausbildung         568

 Überörtliche Ausbildung Kreis 100.000 €

 Einsätze kreisweit 6.997



Feuerschutz
Einsatzleitwagen 2

Der Einsatzleitwagen 2 ist als Führungsmittel der 

Einsatzleitung mit PC-Arbeitsplätzen einschl. 

Datenübertragung, Funk und Telefon ausgestattet und 

wird von min. 4 Kräften besetzt.

Der ELW2 steht allen 
Wehren im Kreis bei 
größeren Einsätzen zur 
Verfügung und stellt 
die  Kommunikations-
zentrale des Einsatz-
leiters vor Ort dar.



Bevölkerungsschutz

2. Katastrophenschutz
Der Katastrophenschutz und die ständige Aufgabe der 
Gefahrenabwehr sind Ländersache. Eine Vielzahl der daraus 
resultierenden Aufgaben hat das Land NRW mit dem Gesetz 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz (BHKG) auf die Kreise/kreisfreien Städte 
und die Kommunen übertragen.

Der Zivilschutz und die Zivile Verteidigung sind gemäß Artikel 
73 GG Aufgaben des Bundes. Gem. § 11 Abs.  1 Zivilschutz-
und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) nehmen die nach 
Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten 
und Einrichtungen auch Aufgaben zum Schutz der 
Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden 
wahr, die im Verteidigungsfall drohen.



 Geschäftsführung des 
Krisenstabes einschl. Betrieb einer 
Krisenhotline

 Zusammenarbeit mit 
Feuerwehren,  Hilfsorganisationen

 Administrative Abwicklung von 
Fortbildungen im Feuerschutz

 Haushaltswesen Bereich Feuer-
und Katastrophenschutz

Sebastian Herbrich

Katastrophenschutz
Die Katastrophenschützer



 Geschäftsführung des Krisenstabes 
einschl. Personenauskunftstelle

 Erstellung von Sonderschutzplänen 
(§ 30 BHKG)

 Planung und Durchführung von 
Übungen im KatSchutz
(§ 32 Abs. 2 BHKG)

 Zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ)

 Betriebskostenabrechnungen 
Rettungsdienst und Kreisleitstelle

Horst Friederichs

Katastrophenschutz
Die Katastrophenschützer
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Katastrophenschutz
Katastrophenschutz in Zahlen

 Mitarbeiter des Kreises 1,5

 6 Einsatzeinheiten (DRK, JUH, MHD) à 66 Helfer 396

 2 Ortsverbände THW 

 DLRG

 Behandlungsplatz 50 NRW, Soll-Stärke 116 Helfer

 Betreuungsplatz 500 NRW, Soll-Stärke 72 Helfer

 Dekontaminationsplatz 50 NRW, Soll-Stärke 60 Helfer

 Dekontaminationsplatz 25 NRW, Soll-Stärke 25 Helfer

 Patiententransportzug 10 NRW, Soll-Stärke 20 Helfer

 Sonderschutzpläne für Störfallbetriebe 14



Katastrophenschutz
Großeinsatzlage oder Katastrophe

 in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen 
oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und 

 in denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungs-
bedarfes eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung 
erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde 
nicht gestellt werden kann (Großeinsatzlage oder 
Katastrophe)

§ 2 Absatz 2 Satz 2 BHKG: Sie [die Kreise] 

leiten und koordinieren den Einsatz (…),



Katastrophenschutz
Der Krisenstab

Landrat
Gesamteinsatzleitung

§ 35 Abs. 2 BHKG

Einsatzleitung
Operativ-taktische Ebene

• Kreisbrandmeister
• Feuerwehr

• Rettungsdienst (LNA)

Krisenstab
Administrativ-organisatorische Ebene

• Ämter der Kreisverwaltung
• Regional betroffene Verwaltung

• Fachberater von Organisationen, Versorgern
• Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr

• Bevölkerungsinformation/Medienarbeit



Katastrophenschutz
Krisenstab § 36 BHKG

 Lageanalyse aus Sicht der Verwaltung

 Entwickeln von Maßnahmen zur Reduzierung der Schäden 
und Beseitigung der Folgen

 Bürgerinformation und Medienarbeit

Der Krisenstab stellt als administrativ-organisatorische 

Ebene auf Verwaltungsseite das Gegenstück zur 

Einsatzleitung vor Ort dar.

Der Krisenstab verfügt über 

eigene Arbeitsräume im 

Kreishochhaus in 

Grevenbroich



Katastrophenschutz
Krisenhotline

 Bürgertelefon (Anlaufstelle für    
ratsuchende Bürger)

 Personenauskunftsstelle (PASS) 
(Auskunft über vermisste 
Personen) (§ 38 BSHG)

 PASS Rheinland (Auskunft bei 

überregionalen Ereignissen)

Der Rhein-Kreis Neuss hält 

ein Call-Center für 

Krisenfälle mit folgenden 

Funktionen vor:

Der Call-Center-Arbeitsraum ist ohne 

Umbau ständig einsatzbereit.

Die Call-Center-Agents sind 

ehrenamtlich tätige Verwaltungs-

mitarbeiter und werden per Handy-

Alarmruf alarmiert.



Katastrophenschutz
Erstellung von Sonderschutzplänen

Für Betriebe, die nach der Störfall-

verordnung die Grund- oder die 

erweiterten Pflichten zu erfüllen haben 

(Störfallbetriebe), erstellt der Kreis 

gemäß § 30 BHKG Sonderschutzpläne.

Darin sind die inner- und die 

außerbetrieblichen Maßnahmen und 

Zuständigkeiten für die Alarmierung, 

Schadensbekämpfung, Koordinierung 

und Information geregelt sowie 

bauliche und Sicherheitseinrichtungen 

beschrieben.



Katastrophenschutz
Erstellung von Katastrophenschutzplänen

 Massenanfall von Verletzten (ManV)

 Evakuierung

 Hochwasser

 Pandemien 

 Tierseuchen

 Umweltschäden

 Ernährungsnotstand

Der Rhein-Kreis Neuss hält gem. § 4 Abs. 3 BHKG Pläne für 

Großeinsatzlagen und Katastrophen 

(Katastrophenschutzpläne) vor, z. B.



Katastrophenschutz
Abrollcontainer Verletzten-Dekontamination

Für die Dekontamination 

von verletzten Personen hat 

das Land NRW dem Rhein-

Kreis Neuss im Jahr 2009 

einen Abrollcontainer 

Verletzten-Dekontamination 

(AB V-Dekon) im Wert von 

ca. 250.000 Euro zur 

Verfügung gestellt. 

Seitens des Kreises wurde 

hierfür ein Wechsellader-

fahrzeug beschafft.

Auf zwei parallelen Rollbahnen 

werden die nicht gehfähigen 

Kontaminierten von Helfern in 

Chemikalienschutzanzügen durch 

den Dekon-Container geschoben 

und von Giftstoffen befreit.



Katastrophenschutz
Massenanfall von Verletzten (ManV)

 ManV 1:  Unfall oder Notfall mit 5 – 10 Verletzten

 ManV 2:  Unfall oder Notfall mit 11 – 25 Verletzten

 ManV 3:  Unfall oder Notfall mit 26 – 50 Verletzten

 ManV 4:  Unfall oder Notfall mit über 50 Verletzten

Übung Lükex

im Januar 2010



Katastrophenschutz
Behandlungsplatz

Bei Ereignissen mit vielen Verletzten, aber insbesondere

für vorgeplante überörtliche Einsätze, kommt die

Behandlungsplatzbereitschaft (BHP-B 50 NRW) in den

Einsatz. Dort sollen 50 Verletzte mit unterschiedlichen

Triagierungen präklinisch versorgt werden können.

Schwerverletzte mit vitaler Gefährdung, Transportpriorität

Mittelschwer Verletzte ohne unmittelbare vitale Gefährdung, Behandlungspriorität

Leichtverletzte und Unverletzte, Betreuung

nicht zu rettende Schwerverletzte, Abwartende Behandlung bzw. Betreuung

Tot

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5



3. Rettungsdienst

 Träger des Rettungsdienstes (§ 6 Abs. 1 RettG)

 Träger von eigenen Rettungswachen (§ 6 Abs. 2 RettG)

 Aufsicht über die Träger von Rettungswachen

 Erweiterung der rettungsdienstlichen Vorhaltung

 Aufstellung des rettungsdienstlichen 

Bedarfsplanes (§ 12 RettG)

 Genehmigung und Überwachung privater 

Krankentransportunternehmen (§ 17 RettG)



Verteilung der 
Rettungswachen

7 Wachen Kreis

4 Wachen Stadt 
Neuss

2 Wachen Stadt 
Dormagen

1 Wache Fa. Kießling 
(im Auftrag des Kreises)



Verteilung der 

Notarztstandorte

2 Stadt Neuss

1 Stadt Dormagen

1 Stadt Grevenbroich

1 Stadt Meerbusch

anteilig Stadt 

Mönchengladbach



RTH Christoph 9

RTH Christoph 3

Meerbusch

Neuss

Dormagen

Rommerskirchen

Grevenbroich

Jüchen

Korschenbroich

Kaarst

Rettungstransport-

Hubschrauber

(RTH)

Christoph 9 Duisburg

Christoph 3 Köln

ferner:

Christoph Rheinland

(Köln) als ITH



Rettungsdienst
Luftrettung

Im Jahr 2020 haben die RTH/ITH insgesamt 112

Einsätze im Rhein-Kreis Neuss geflogen.

ITH Christoph Rheinland 

am 24.02.2011, 12:40 Uhr, 

bei der Landung in Neuss, 

Dreikönigenstr. Kreuzung  

Bergheimer Str.

Absturz Dachdecker



Rettungsdienst
Rettungsdienst in Zahlen (kreisweit)

 2019 RTW/NEF-Einsätze 41.994

 2019 KTW-Einsätze 22.966

 Einsatzfahrzeuge 9 KTW, 5 NEF, 18 RTW 32

 private Krankentransportwagen 1

 Leitende Notärzte 14

 Organisatorische Leiter Rettungsdienst 17

 Schnelleinsatzgruppen Rettungsdienst 4

 Rettungshubschrauber                                                2

 Mitarbeiter des Kreises 5,5



Rettungsdienst
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (§ 7 Abs. 3 RettG)

 Einsatzplanung und –bewältigung

 Qualitätsmanagement

 Standardisierung

 Bedarfsplanung

 Aus- und Fortbildung

 Arbeitsmedizin und Hygiene

 Absprachen mit Vertragspartnern

 Gremienarbeit
Marc Zellerhoff



Rettungsdienst
Qualitätsbeauftragter Rettungsdienst (§ 7a Abs. 2 RettG)

 Gemeinsames Kompendium 
Rettungsdienst

 Qualitätsmanagement

 Standardisierung

 Bedarfsplanung

 Entwicklung von 
Fortbildungskonzepten

 Digitalisierung Rettungsdienst

 Aus- und Fortbildung

 Arbeitsmedizin und Hygiene Jürgen Graw



Rettungsdienst
Administrative Abwicklung

 Beschaffungen für 

Rettungsdienst und Kreisleitstelle

 Abwicklung des 

Haushaltswesens beider 

Fachbereiche

 Abwicklung von Unfallschäden

Elke Esser



Rettungsdienst
Abrechnung der rettungsdienstlichen Gebühren (§ 6 KAG NRW)

Für rettungsdienstliche Leistungen müssen

jährlich Gebührenforderungen des Kreises
(2021 geschätzt rd. 13,8 Mio. € ) abgerechnet

und eingezogen werden.

Christoph WinklerAnna-Maria Dar Rita Robertz



Rettungsdienst
Erweiterung der rettungsdienstlichen Vorhaltung

 4 Schnelleinsatzgruppen Rettungsdienst (SEG-Rett)

 Leitender Notarzt (LNA)

 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL)

 Psychosoziale Komponenten (Notfallseelsorge, 
Psychosoziale Unterstützung)

Den Übergang vom Rettungsdienst zum

Katastrophenschutz markiert die Erweiterung der

rettungsdienstlichen Vorhaltung



Rettungsdienst
Leitender Notarzt (LNA) (§ 7 Abs. 4 RettG)

Dem LNA obliegt die Leitung, Überwachung und Koordinierung

aller rettungs- und sanitätsdienstlichen Maßnahmen an der

Einsatzstelle bei großen Einsatzlagen. Er ist eine

einsatztaktische Komponente mit organisatorischen und nicht

primär medizinischen Aufgaben.

 Massenanfall von Verletzten (ManV)

 Feuer Schiff

 Feuer Heim

 Busunfall

 Flugzeugabsturz

 Hochhausbrand

 Hotelbrand

 Krankenhausbrand

 Freisetzung von Schadstoffen

 Zugunglück………..



4. Kreisleitstelle

Michael Wolff
Leiter Kreisleitstelle

 Feuerschutz

 Katastrophenschutz

 Rettungsdienst

 Vorhaltende Stelle

Ständig besetzte „Einheitliche Leitstelle“ für
§ 7 Abs. 1 RettG

§ 28 Abs. 1 BHKG



Kreisleitstelle
für Feuerschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

 Krankentransporte 26.122

 Notfallrettung 43.057

 Feuerwehreinsätze 7.402

 Telefonreanimationen 118

 Ersthelfersysteme 125

 Telefonate insgesamt 237.486

76.581 Einsätze wurden 2020 von den 36 
Disponenten*innen rund um die Uhr abgearbeitet

…und das bei einer durchschnittlichen 

Notrufwartezeit von 5 Sekunden



Kreisleitstelle
für Feuerschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

 Entgegennahme, Registrierung und Auswertung 
von Hilfeersuchen

 Alarmierung der örtlichen Feuerwehren gem. AAO

 Unterstützung der Führungskräfte der Feuerwehren

 Weitergabe von Meldungen an die 
Bezirksregierung

 Verbindung zu Leitstellen anderer Kreise und 
Städte, Alarmierung der überörtlichen Hilfe

Aufgaben im Bereich des Feuerschutzes



Kreisleitstelle
für Feuerschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

 Nachforderung von Kräften und Ressourcen

 Verkehrstechnisches Führen fremder Einheiten im 

Kreisgebiet

 Überwachung des 

Funkverkehrs

 Administrierung 

des Digitalfunks

Aufgaben im Bereich des Feuerschutzes



Kreisleitstelle
Feuerschutz

Alle kreisangehörigen Kommunen sind auf die Leitstelle 
aufgeschaltet (§ 28 Abs. 4 BHKG, § 7 Abs. 1 RettG)

Leit-
stelle

Dormagen

Greven-
broich

Jüchen

Kaarst

Korschen-
broich

Meerbusch

Neuss

Rommers-
kirchen

Notruf 112



Kreisleitstelle
Katastrophenschutz

 Unterstützung des Krisenstabes des Rhein-Kreises 

Neuss

 Weitergabe der Meldungen des Krisenstabes an 

Aufsichtsbehörden

Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes



Kreisleitstelle
Katastrophenschutz

Zusätzlich zu ihrer Unterstützungsfunktion für die

Einsatzkräfte vor Ort übernimmt die Kreisleitstelle (KLS)

im Falle eines größeren Schadenereignisses auch die

Schnittstellenfunktion zwischen Einsatzleitung und

Krisenstab.

Gesamteinsatzleitung

Landrat

Einsatzleitung
(operativ-taktisch)

Kreisbrandmeister

Krisenstab

(adminstrativ-organisatorisch)

Leiter Stab

Kreis-

leitstelle



Kreisleitstelle
Rettungsdienst

 Entgegennahme, Registrierung und Auswertung von 
Hilfeersuchen (Strukturierte Notrufabfrage)

 Disponierung von Rettungsmitteln

 Leitung und Koordinierung aller rettungsdienstlichen 
Maßnahmen

 Alarmierung und Lenkung eigener und externer Kräfte

 Führung eines zentralen Krankenbettennachweises

Aufgaben im Bereich 

des Rettungsdienstes



Kreisleitstelle
Digitalfunk

Vorhaltende Stelle (VSt)
 Vorhalten und administrieren von Fernmeldemitteln für 

Sonderbedarf

 Bereitstellung, Inbetriebnahme und Wartung von zentraler Technik

Technisch-taktische Betriebsstelle (TTB nPol)
 Erste Anlaufstelle für Digitalfunknutzer

 Teilnehmer- und Gesprächsgruppen-Management

 Zuweisen von DMO Frequenzen aus dem zugewiesenen 
Frequenzpool

 Netzmonitoring (Auslastungsgrad, Betriebszustände usw.)

 Betriebshandbuch für den Digitalfunk im RKN

Stabsstellen für den Digitalfunk



Produktgruppe 32.2


